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Geographica Helvetica 1988 — Nr. 2

Hans Bieri

Schutz landwirtschaftlicher Boden und bauerlicher Betriebs-
standorte im Dorf und im Agglomerationsrandbereich

Potentiale — Strukturen — Anwendungsbeispiele

I. Einleitung

Die Raumplanung soll letztendlich den Bodenver-
brauch in den Gemeinden steuern, regeln und ord-
nen. Wie erfolgreich die Raumplanung iiberhaupt
ist, zeigt sich ganz bodennah. Wieviel Boden
braucht die Siedlungsentwicklung weiterhin? Diese
Frage ist bei stagnierender Bevolkerung theoretisch
zu beantworten. Aber was macht man, wenn Stddte
und bisher eng und bodensparend gebaute Dérfer
sich entflechten und letztlich alles sich auf einem
breiteren Raum ansiedelt? Besonders wenn der
Geldiiberhang so groB ist, daB die dauernde Zweck-
entfremdung bisher noch uniiberbauter Béden rela-
tivimmer noch als billigere Losung betrachtet wird
als der Aufwand, im schon mehr oder weniger iiber-
bauten Gebiet des engeren Siedlungsgebietes bauli-
che Investitionen zu tiatigen. Wir alle wissen, daBl
die Bauzonen, wenn man die vorhandenen Bauzo-
nenflachen und den Nutzungsbedarf vergleicht, viel
zu groB sind.

Will man dann in den Gemeinden, in der konkreten
Praxis, die Bauzone verkleinern und Bauzone in
Landwirtschaftszone umwandeln, dann regt sich Wi-
derstand. Man kann ja nicht einfach auszonen, der
Entschiadigungsschreck geht um.

Wir haben gar nicht zuviel Bauzonen, hért man
iiberdies, weil man in der bodennahen Praxis nicht
sieht, wo man die Bauzonen, ohne pekuniire Illu-
sionen zu zerstoren und ohne Gefahr, sich dadurch
unbeliebt zu machen, verkleinern kann. Zuweilen
ist anfdnglich der gutgemeinte politische Wille zur
Reduktion der Bauzonen durchaus da, aber er ver-
braucht sich schnell auch in Anbetracht eines ange-
spannten Bodenmarktes in der Abniitzung der
Wirklichkeit raumplanerischer Praxis.

Man stellt sich gemeinhin die Reduktion der Bau-
zone zu einfach vor. Man glaubt, Bauzonen sind zu-
sammenhéngende groBe Farbflecken, die kaum er-
schlossen sind. Und da kann man hingehen und ein
gutes Stiick Bauzone ab-schneiden, ohne Konflikt,
ohne jemandem weh zu tun. Sicher gibt es solche
Flichen, aber sie sind weit weniger vorhanden, als
man eigentlich schon zusammenhéngend am Stiick
haben miiBte, um in den verlangten GroBenordnun-
gen auszonen zu konnen. Wo sind sie denn, diese zu
groBen Bauzonen?

Mit anderen Worten, der Boden, der auszuzonen
ist, kommt auf eine andere Weise vor, als dies der
auszonungswillige Gemeinderat oder die auszo-
nungswillige Planungskommission auf den ersten
Blick denkt. Hier kommt die erste Enttauschung fiir
den Auszonungsoptimisten. Aber an dieser Kriti-
schen Stelle miissen wir neuen Mut fassen und
durch den Fachmann mégliche Wege und Strategien
der Auszonung ausarbeiten lassen.

In dieser heiklen Phase der politischen Willensbil-
dung in Gemeinderédten und Planungskommissio-
nen bekommen gewisse Kritiker besonderes Ge-
wicht. Man habe ja, so heiBt es dann, immer schon
gewuBt, daB diese Auszonungseuphorie zwar gut ge-
meint sei, aber eben letztlich in der Praxis doch eher
eine Illusion darstelle. Auch der betroffene Grund-
eigentiimer werde ja sicher nicht widerstandslos auf
mogliche Baulandwerte verzichten, wird argumen-
tiert. Ebenso sei der sehr eingeschrinkte Boden-
markt der beste Beweis, dal die Bauzonen nicht
noch weiter verkleinert werden diirften. Mit dieser
Haltung verbunden wird dann da und dort etwas
Planungsmiidigkeit vorgetduscht.

Nach dieser etwas verkehrten Optik werden die
Realisten, welche den guten, fruchtbaren Boden
unseren Nachfahren weitergeben wollen, zu Utopi-
sten. Und die Utopisten, die auf eine langweilige,
aber sehr gewinnbringende Weise den Boden kurz-
fristig der eintrdglichsten Nutzung, ndmlich der
Zweckentfremdung, zufiihren wollen, und damit
nur auf Kosten der natiirlichen Lebensgrundlage
der Nachfahren, ohne eigene echte Wirtschaftslei-
stung, ihr Vermogen vermehren, sind die neuen
Realisten.

Aber wir diirfen uns durch dieses Denken. das sich
heute als Realismus aufspielt, nicht irritieren las-
sen: die wihrend Jahrtausenden gewachsene Bo-
denfruchtbarkeit darf nicht in wenigen Jahrzehnten
einem respektlosen Krdmergeist geopfert werden.
Unsere seit Jahrhunderten entstandene europdische
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Stadt- und Dorfkultur darf nicht in wenigen Jahr-
zehnten bis zur Unkenntlichkeit zerstort werden.
Ein weiterer unkontrollierter Bodenverbrauch als
Folge der Anspruchsinflation schwécht indirekt
auch die Ertragslage und die Innovationskraft der
Wirtschaft.

Wem gehort der Boden?

Bevor Boden iiberbaut wird, wird er mit sehr weni-
gen Ausnahmen zuerst landwirtschaftlich genutzt.
Ist damit der Boden auch in der Hand der Landwirt-
schaft? Kann die Landwirtschaft iiber den weiteren
Bauzonenverbrauch entscheiden? Ja, wenn die
Bauern nicht selbst ihr Land verkauft hitten. ..
hort man oft. Fiir den Laien ist eben landwirtschaft-
lich genutztes Land in der Bauzone Land, das dem
Bauern gehort, so als gelte nach wie vor die liberale
Losung: «la terre a celui qui la travaille.»

Es kdnnte auch sein, dal wir die Bauern als letzten
Bestandteil unseres christlichen Gewissens betrach-
ten. Als Ersatz fiir die ganze Gesellschaft stellen wir
an die Bauern moralische Anspriiche, die fiir die
ganze Gesellschaft schon lange nicht mehr gelten.
Was einfacher, als mit dem Finger auf die Bauern zu
zeigen, wihrend die Spekulanten Stadt und Dorf
fiir dreissig Silberlinge verkaufen. Nach eigenen Er-
hebungen liegt der biduerliche Eigenlandanteil an
den nicht iiberbauten Bauzonen bei stark landwirt-
schaftlich geprédgten Dorfern nicht iiber 35%. In
Dorfern, die innerhalb des Siedlungsgebietes keine
béduerlichen Betriebsstandorte mehr aufweisen,
strebt er gegen Null.

Auf der offenen Flur auBerhalb der Bauzonen liegt
der bduerliche Eigenlandanteil in den agglomera-
tionsnahen Rdumen schon unter 50% . Die béuerli-
che Eigentumsstruktur ist nicht mehr so stark, wie
oft noch vermutet wird. Entsprechend ist auch die
Abwehrkraft aus bauerlichen Kreisen gegen eine
fortschreitende Zweckentfremdung von Kulturland
geschwicht. Es gilt deshalb alles daran zu setzen,
die landwirtschaftlichen Strukturverbesserungs-
maBnahmen auch dann durchzufiihren, wenn die
Bauern nicht mehr eine Mehrheit an Flichen und
Eigentiimern bilden.

Welche Qualitiit hat der Boden?

Eingezontes Bauland ist durchwegs auch gutes
Landwirtschaftsland. Die Rodungen fanden ehe-
mals auf den guten Landwirtschaftsbéden statt. Die
Dérfer folgten den Rodungen, und den Dérfern
folgten einerseits die Stddte und andererseits die
heutigen ausgedehnten Baugebiete unseres Mittel-
landes, die weder Stadt noch Dorf sind. Also lohnt
es sich, besonders die zu groBen Bauzonen zugun-
sten der Erhaltung des guten Kulturlandes zu redu-
zieren, da die zu groen Bauzonen eben meist auf
guten landwirtschaftlichen Boden liegen.
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Wie, in welcher Form sind die auszuzonenden Flichen
vorhanden?

Zu groBe Bauzonen liegen hédufig nicht zusammen-
héngend an einem Stiick da. Vielfach liegen diese zu
groBen Bauzonen innerhalb mehr oder weniger zer-
siedelter GroBrdaume. Nach Greif liegt sogar ein
Viertel des Kulturlandes Westeuropas in Agglome-
rationsrdumen.

Deshalb miissen nicht nur die groBen, zusammen-
héngenden Flachen, sondern auch die vielen kleine-
ren Flachen bis zu einer Hektare herunter gewon-
nen werden; — sonst bringen wir weder die nétigen
Fruchfolgeflichen zusammen noch gelingt es uns,
die zu groBen Bauzonen wesentlich zu reduzieren.

II. Planerische Instrumente zum Schutze des guten
Kulturlandes

Da im siedlungsnahen Gebiet und im engeren Sied-

lungsgebiet durchwegs gutes Kulturland vorhanden

ist, muB diese Tatsache mit der Bodenkarte gepriift
und bestétigt werden.

In der heutigen Raumplanung werden Landwirt-

schaftsland und Bauland trotz des heutigen Boden-

preisunterschiedes einander als gleichwertig gegen-
iibergestellt.

Es ist deshalb Aufgabe der Raumplanung, gegen

eine weitere ziigellose Bauentwicklung die land-

wirtschaftlich-bauerlichen Strukturen vor dem geld-
wertmaéBigen Vorrang des Baugebietes zu schiitzen.

Dies geschieht im wesentlichen durch drei parallel

laufende MaBnahmen:

1. Simtliche vorhandenen, erhaltenswiirdigen und
erhaltenswilligen landwirtschaftlichen Betriebs-
zentren mit ihrem dazugeho6rigen Hofumschwung
sowie sdmtliche fiir den Landwirtschaftsbetrieb
notwendigen Eigenlandflichen innerhalb rechts-
giiltiger Bauzonen werden in Landwirtschaftszo-
nen umgezont. Biuerliche Betriebsstandorte, die
am Bauzonenrand liegen, werden in zusammen-
hangende Landwirtschaftszonen umgezont. Béu-
erliche Betriebszentren, die innerhalb des Bauge-
bietes liegen, sollen auch ohne direkten Zugang
zur Flur in eine Landwirtschaftszone im Bauge-
biet, auch Bauernhofzone genannt, umgezont
werden.

2. Alles bauerliche Eigenland am Rande von rechts-
giiltigen Bauzonen soll in die mit der Flur zusam-
menhingende Landwirtschaftszone umgezont
werden. Ebenso soll das nicht erschlossene Land
nicht bauerlicher Grundeigentiimer direkt in die
zusammenhédngende Landwirtschaftszone umge-
zont werden.

3.In denjenigen Fillen, in welchen die oben be-
schriebenen Schritte nicht direkt zum Ziel fiih-
ren, sollen Landumlegungen durchgefiihrt wer-



den und durch Interessenentflechtungen neue

Auszonungspotentiale erschlossen werden.
Diese MaBnahmen entsprechen grundsitzlich den
im Dokument 2 der Bodenkundlichen Gesellschaft
der Schweiz (BGS) unter dem Titel Beurteilung und
Schutz der Bdden erlduterten Planungsschritten:
Um an die Problematik der Umzonung von Bauzo-
nen in die Landwirtschaftszone im Bereich des gu-
ten Ackerlandes heranzugehen, ergeben sich fiir die
Gemeinden drei zu koordinierende Hauptansatz-
punkte:

a) Entwicklung der Landwirtschaftszone von der
offenen Flur des zusammenhéingenden Land-
wirtschaftsgebietes in das lockere Siedlungsge-
biet hinein.

b) Entwicklung der Landwirtschaftszone von den
bauerlichen Betriebsstandorten, die im Bauge-
biet liegen, nach au3en.

c) Erarbeiten neuer, dichter dorflicher Siedlungs-
leitbilder zumindest im Bereich bauerlich-tradi-
tionell geprigter Dorfteile.

Schutz der zusammenhiingenden, geeigneten Landwirt-
schaftsgebiete einschliesslich der Fruchtfolgeflichen

Schutz der Landwirtsch icbe i i
chutz der Landwirtschaftsbetricbe im Baugebiet > KOORDINATION

Redimensionierung der Siedlungsgebiete durch
verdichtetes, ortsbildgerechtes Bauen

zu Il. 1) Schutz béuerlicher Betriebszentren

In den Siedlungsgebieten mit geschlossenen oder
halbgeschlossenen Dérfern befindet sich mehr als
die Hilfte der biuerlichen Betriebsstandorte in
Bauzonen; ihr Betriebszentrum mit weiterem be-
triebswichtigem Eigenland sollte in die Landwirt-
schaftszone umgezont werden. Wenn die betreffen-
den betriebseigenen Fldachen innerhalb der Bau-
zone liegen, dann sollen sie in eine Landwirtschafts-
zone im Baugebiet, welche wir auch als Bauernhof-
zone bezeichnen, umgezont werden.

Entsprechend der historisch gewachsenen Lage ge-
wisser béuerlicher Betriebszentren innerhalb gewis-
ser Dorflagen kann eine Bauernhofzone von ande-
ren Bauzonen umschlossen sein und deshalb von
der Flur getrennt liegen. Eine solche von einer an-
deren Bauzone umschlossene Bauernhofzone ent-
spricht aber immer klar einer Landwirtschaftszone.
Meist sind die bauerlichen Betriebszentren auch zu-
gleich Teil schiitzenswerter Dorflagen, die zum
Schutze des inneren oder duBleren Dorfbildes so-
wieso gebidudefrei bleiben sollen. Teilweise kann
also die Sicherung der angestammten Landwirt-
schaftsbetriebe im Dorfgebiet auch als ein Beitrag

an die Erhaltung gewachsener Dorfstrukturen und
des Ortsbildes gelten. Die Erhaltung dieser land-
wirtschaftlich genutzten Flachen soll im Dorf ande-
rerseits zu verdichtetem dorflichem Bauen dort an-
regen, wo keine angestammten Landwirtschaftsbe-
triebe betroffen werden. Aufgrund der weiter oben
dargelegten Eigentumsverhiltnisse innerhalb der
noch nicht iiberbauten Bauzonen ist es fiir die ange-
stammte Landwirtschaft nicht moglich, die Bauent-
wicklung iiber Mehrheitsverhiltnisse direkt zu be-
stimmen. Trotzdem ist dieses béduerliche Eigenland
fiir den Bauern grundséitzlich nicht Handelsware,
und angesichts der zu groBen Bauzonen sollte die-
ses Potential zugunsten der VergroBerung der Land-
wirtschaftszone genutzt werden.

Die Umzonung der bauerlichen Eigenlandflichen
in Bauernhofzonen oder mit der Flur direkt zusam-
menhingende Landwirtschaftszonen soll zudem die
Anwendung des bauerlichen Erbrechtes besser ge-
wihrleisten. Andererseits soll die angestammte
biuerliche Substanz vor Baulandumlegungen und
ErschlieBungsplanungen und deren funktionell ein-
schrinkenden Auswirkungen sowie den untragba-
ren Kostenfolgen geschiitzt werden. Denn auch fiir
die bisher bduerlichen Grundeigentiimer mit Land
in rechtsgiiltigen Bauzonen gilt unterschiedslos die
ErschlieBungs- und Uberbauungspflicht innerhalb
der nachsten 10 bis 15 Jahre. Das angestammte béu-
erliche Grundeigentum im Baugebiet ist auch dies-
beziiglich auf eine Landwirtschaftszone als Schutz
der Existenz angewiesen. In der Folge wird auch der
Dynamik weiterer Aussiedlungen im Einzelsprung,
die mit Baulandverkauf finanziert werden, aber in
Wahrheit eine Folge einer ungeordneten Siedlungs-
entwicklung und der Dorfzerstorung sind, Einhalt
geboten. Damit wird der rote Faden unserer Uber-
legung schon etwas sichtbar: Bodensparen ist nicht
allein eine Folge eines direkten Konsumverzichts, son-
dern Bodensparen wird dann erreicht, wenn méglichst
viele Konflikte unterschiedlicher Nutzungsinteressen
durch aktive Entflechtungsbemiihungen direkt an der
Entstehungsstelle geldst werden, so daf3 eine unndétige
riumliche Desorganisation und Siedlungsdynamik gar
nicht erst entsteht.

Will man also die zu groBen Bauzonen reduzieren,
so empfehlen wir, bei denjenigen Bodennutzungen
einzuhaken, die am ehesten fiir eine entschadi-
gungslose Umzonung in die Landwirtschaftszone
bereit sind. Das sind nach wie vor die Landwirte,
und in zweiter und dritter Linie sind es ange-
stammte, traditionelle Eigentiimer, die ihr Land
nicht einer baulichen Nutzung zufiihren wollen.
Dies sind die positiven Landhorter. Es sind auch
dies Landsparer, die wir nicht unbesehen dem Er-
schlieBungszwang aussetzen sollten. Denn die Bau-
ern haben ein Interesse, an den angestammten
Standorten zu bleiben. Auch agrar- und bodenpoli-
tisch ist dies zu unterstiitzen, da ansonsten die Bo-
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denpreise trotz der Zonengrenze von der Bauzone
in die Landwirtschaftszone hinaus verschleppt wer-
den.

Dieser Standortschutz gelingt aber nur, wenn man
den bisherigen Purismus und Schematismus, alle
Landwirtschaftsbetriebe gehdrten letztlich aus dem
weiteren Siedlungsgebiet auf die gebdudefreie Flur
ausgesiedelt, iiberwindet.

Auch hort man oft: der Bauer kdnne nicht in eine
Bauernhofzone oder Landwirtschaftszone im Bau-
gebiet eingezont werden, weil er sonst den Fiinfer
und das Weggli habe, oder: daB die Infrastrukturen
in der Umgebung von Landwirtschaftszonen im
Baugebiet zuwenig gut ausgelastet wiirden. Demge-
geniiber halten wir fest, dal eine Bauernhofzone
eine Landwirtschaftszone ist. Andere als landwirt-
schaftliche Nutzungen sind nicht gestattet.
Betrachten wir zudem unser Baugebiet, unser zer-
siedeltes und unternutztes Neubaugebiet, wie
schlecht die Infrastrukturen ausgelastet sind, so
sind die Bauernbetriebe im Baugebiet und ihr
Schutz durch eine Landwirtschaftszone nicht der
Hauptgrund fiir den hohen Grad der raumlichen
Zersiedlung und allenfalls nicht wirtschaftlich aus-
gelasteter Infrastrukturen.

Im Gegenteil leisten solche Bauernhofzonen auch
einen Beitrag zur Erhaltung des inneren Ortsbildes.
Sie wirken sogar als Ferment fiir eine rdumliche
Neuordnung der Dorfentwicklung und fordern
neue Uberlegungen, wo die Dorfentwicklung durch
verdichtetes, dorfliches Bauen weitergefiihrt wer-
den kann. Der ErschlieBungsperfektionismus soll
nicht dazu fithren, gerade dort tragbare Losungen
zu verhindern, wo es um Landschaft und Ortsbild
und eine Neukonzeption der Siedlungsentwicklung
im weitesten Sinne geht. Ebenso fiihrt die Verle-
gung der landwirtschaftlichen Betriebsstandorte
auf die offene Flur zu hoheren Gebdudekosten mit
der Folge, daf} weitere Anstofe zur heute als proble-
matisch erkannten Intensivierung der Produktion
und ebensolchem BetriebsgroBenwachstum erfol-
gen.
Das heiBt kurz zusammengefaft:
Gut strukturierte Betriebe miissen unter allen Um-
stinden raumplanerisch gesichert werden und vor
den Lasten
- der nicht gesicherten Anwendung des béauerli-
chen Zivilrechtes sowie vor
— den drohenden ErschlieBungskosten oder Quar-
tierplanungen mit rein bauentwicklungsorientier-
ten Landumlegungen, die die Bewirtschaftung
bestehender landwirtschaftlicher Betriebszen-
tren erschweren wiirden, geschiitzt werden. Da-
mit leisten wir einen ersten Beitrag an die Dorfer-
haltung und gegen die landwirtschaftliche Aus-
siedlungsdynamik, welche in den bisher noch we-
nigen gebdudefreien Fluren weitere Signale der
Zersiedlung unserer Landschaft setzt.
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zu II. 2) Umzonung des biuerlichen Eigenlandes
am Bauzonenrand sowie weiterer nicht erschlosse-
ner Flidchen nichtbduerlicher Eigentiimer in die
Landwirtschaftszone

Die Auszonung weiteren betriebsnotwendigen Ei-
genlandes von Landwirtschaftsbetrieben in die
Landwirtschaftszone gelingt oft nur dann, wenn
diese Flachen giinstig am bestehenden Bauzonen-
rand liegen. Ebenso kénnen oft noch nicht voll er-
schlossene Flachen, obwohl die Bauzonen viel zu
groB sind, wegen der unterschiedlichen Interessen
der jeweiligen Baulandeigentiimer nicht ausgezont
werden. Beschrankt man sich dann zum vorneher-
ein auf die Auszonung nur weniger ganz groBer und
zusammenhiéngender, vollstindig nicht erschlosse-
ner Bauzonen in die Landwirtschaftszone, so ist der
dadurch erreichte Beitrag an die Reduktion der zu
grofen Bauzonen eben immer noch deutlich unge-
niigend. HeiBt dies, dafl der Schutz wichtiger land-
wirtschaftlicher Boden in den zu groen Bauzonen
doch nicht voll und ganz durchfithrbar ist? An die-
ser Stelle sei daran erinnert, daB3 beziiglich der
Raumplanung den Bauern versprochen wurde, sie
von den Lasten und Risiken der Bauentwicklung zu
befreien. Von den Bauern allein Auszonungen zu
verlangen, wéhrend die negativen Einfliisse der
Siedlungsentwicklung auf ihre Standorte aber trotz-
dem nicht beseitigt werden und eine die Landwirt-
schaft behindernde Zersiedelung jener eigentlich zu
groBen Bauzonen weitergeht, ist nicht realistisch.
Damit gelangen wir zum eigentlichen planerischen
Hauptthema, ndmlich zur Riickzonung als Ergebnis
der Interessen- und Nutzungsentflechtung.

zu I1. 3) Umzonungen von der Bauzone in die
Landwirtschaftszone mittels Nutzungsentflechtungen

Die Landumlegung, und zwar die Entflechtungsum-
legung, erdffnet beziiglich der Umzonung von Bau-
land in die Landwirtschaftszone neue Perspektiven
und Moglichkeiten. Fiir die Landwirtschaft im Bau-
gebiet ermoglicht die Landumlegung, die Standorte
erhaltenswiirdiger Landwirtschaftsbetriebe auch in-
nerhalb der Bauzone zu festigen. Damit soll in er-
ster Linie bauerliches und nichtbauerliches Grund-
eigentum entflochten werden. Die Frage stellt sich,
ob Landumlegungen, die nicht der Baulanderschlie-
Bung (allein) dienen, innerhalb von Bauzonen mog-
lich sind? Wie gestaltet sich eine Landumlegung
iiber die Bauzonengrenze hinaus? Nur schon die
Festsetzung einer Landwirtschaftszone zur Erhal-
tung der biduerlichen Betriebsstandorte innerhalb
von Bauzonen kann nach einer Landumlegung ru-
fen, welche die freizuhaltenden béduerlichen Stand-
orte und das an einer baulichen Entwicklung inter-
essierte Grundeigentum besser entflicht. Dabei
kann der Landumlegungsperimeter verschieden



groB gewihlt werden. Bei der Entflechtungsumle-
gung wird das Eigentum, das an der baulichen Ent-
wicklung interessiert ist, und das an der Freihaltung
des eigenen Landes interessierte Grundeigentum
getrennt gruppiert. Obwohl es sich ausdriicklich
nicht um eine bloBe Baulandumlegung handelt,
muf} eine Entflechtungsumlegung von Vorstellun-
gen, wie und wo das Dorf in Zukunft organisch wei-
terwachsen soll, getragen sein. Diese neue Ord-
nungsvorstellung wird viele Grundeigentiimer moti-
vieren, ihr Land einer Landwirtschaftszone zuzutei-
len, die bisher eher passiv in der Bauzone verharr-
ten. Dies konnte man sich deshalb eher leisten, weil
bisher allzugroBe Interessenunterschiede der Bau-
landeigentiimer fiir einen schleppenden Fortgang
der ErschlieBungsplanung bei den Gemeinden ge-
sorgt haben. Das hat bei vielen Grundeigentiimern
rein erfahrungsgemB falsche Hoffnungen bestarkt,
Land in der Bauzone lieBe sich ochne ErschlieBungs-
pflicht weiterhin horten. Interessanterweise gibt es
auch den angestammten Landeigentiimer, der sein
Eigenland aus Griinden der Sparsamkeit, und weil
kein Bedarf vorhanden ist, der Uberbauung nicht
zufiihren will. Im Prinzip sind dies Kréfte, die Bo-
den sparen wollen. Diese miissen wir unterstiitzen.
Wir miissen dabei unter den Eigentiimern das ganze
kulturelle Erbe mobilisieren, das iiber die Land-
wirtschaft hinaus den Boden nicht als reine Han-
delsware betrachtet. Dies bedingt, da3 die boden-
erhaltenden Interessen der Grundeigentiimer mit
neuen Siedlungsleitbildern einer bodensparenden
Siedlungsentwicklung kombiniert werden. Rein
passiv versuchte Umzonungen von Bauland in die
Landwirtschaftszone ohne aktive Neugruppierung
des Eigentums fiithren zu keinen nennenswerten Er-
gebnissen.

Wie 1aBt sich eine Landumlegung einleiten, die bis-
heriges Bauland bzw. Bauzonen umfaft, jedoch
nicht allein der QuartiererschlieBung, sondern der
Interessenentflechtung dient?

Ich greife hier die Verhaltnisse des Kantons Ziirich
heraus, weil ich damit gearbeitet habe.

§ 76 lit. b des Landwirtschaftsgesetzes (LG) sieht
eine Giiterzusammenlegung neben der Verbesse-
rung der bauerlichen Bewirtschaftungsverhéltnisse
auch aus Griinden der Raumplanung, d. h. zur Ver-
besserung der Nutzungsordnung, vor.

C. Giiterzusammenlegung. I. Allgemeines, Vorausset-
zungen
§76. Eine Giiterzusammenlegung wird durchge-
fiihrt, wenn

a) die Bewirtschaftung der Grundstiicke in Feld und
Wald infolge Zerstiickelung, ungeeigneter Form,
unzweckmdfiger Weg- und Grabanlagen oder
sonstwie erheblich erschwert ist,

b) sich in Feld oder Wald eine Neuordnung der Grund-
eigentumsverhdltnisse zur Verbesserung der Bewirt-

schaftung in Verbindung mit anderen Griinden auf-
dringt, wie solchen der Raumplanung, der Ver-
wirklichung offentlicher Bauwerke, der Forderung
der freiwilligen Entflechtung unterschiedlich nutz-
barer Grundstiicke oder der Grundbuchvermes-
sung.

§ 78 LG ermd&glicht es in raumlich beschrankten Be-
reichen, wo beispielsweise die Zonenordnung ver-
bessert werden muB, ein vereinfachtes Verfahren zu
wihlen. Dies kann, wenn die Grundeigentiimer
einen ablehnenden BeschluB gefa3t haben, vom Re-
gierungsrat gemiB § 79 LG angeordnet werden.

1. Vereinfachte Zusammenlegung
§ 78. Ausnahmsweise wird im Feld eine vereinfachte
Zusammenlegung durchgefiihrt. Diese umfafit im
wesentlichen eine Landumlegung. Bauliche Maf}-
nahmen werden nur so weit durchgefiihrt, als sie
zur Erschliefung und landwirtschaftlichen Nut-
zung unbedingt notwendig sind.

2. Einleitung des Verfahrens, Durchfiihrungsarten
§ 79. Die Zusammenlegung wird durch eine offent-
lich-rechtliche Genossenschaft in der Regel auf-
grund eines Beschlusses der Grundeigentiimer
durchgefiihrt.
Ausnahmsweise kann der Regierungsrat eine Zu-
sammenlegung anordnen, auch wenn ein ableh-
nender Beschluf3 der Grundeigentiimer vorausge-
gangen ist. Dabei ist im Feld nach Méglichkeit eine
vereinfachte Zusammenlegung durchzufiihren.

Artikel 20 des eidgendssischen Raumplanungsge-
setzes (RPG) sieht die Anordnung einer Landumle-
gung durch die Behdrde ausdriicklich vor, wenn Nut-
zungspldne dies erfordern.

Da es in unserem Fall ja um ein raumplanerisches
Anliegen geht, wire es denkbar, Artikel 20 RPG in
Verbindung mit § 78 LG anzuwenden, um Verbesse-
rungen der Parzellarordnung und der Nutzungsord-
nung im selben Vorgang vollziehen zu kénnen. Vor-
projekte gemaB Landwirtschaftsgesetz werden jetzt
schon vom Kanton durchgefiihrt und finanziert. Es
wire sinnvoll, Abkldarungen beziiglich Riickzo-
nungswiirdigkeit und Riickzonungswilligkeit gewis-
ser Baugebiete auf Vorprojektsstufe einer landwirt-
schaftlichen, oder sagen wir besser, ldndlichen Pla-
nung durch die kantonalen Meliorations- und
Raumplanungsamter in Zusammenarbeit durchzu-
fihren. Die Fachleute miissen mit durchgefiihrten
Pilotbeispielen die Politiker besser iiberzeugen als
bisher.

Wenn wihrend einer solchen Vor- oder Durchfiihr-
barkeitsstudie sich eine Mehrheit fiir die Durchfiih-
rung der Interessenentflechtung bildet, kann wie im
anschlieBend demonstrierten Fall das Umlegungs-
verfahren durch einen Beschluf3 der Grundeigentii-
mer eingeleitet werden. Wenn die Interessengegen-
sdtze jedoch eine Losung auf diesem Weg nicht zu-
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lassen, wire unter der Voraussetzung, daB raum-
planerische Anliegen verfolgt werden, gestiitzt auf
Artikel 20 RPG in Verbindung mit § 78 bzw. § 79 LG
auch eine Anordnung durch die kantonale Behorde
denkbar. Dies wiirde auch nicht eine Verletzung der
Gemeindeautonomie darstellen, da der raumplane-
rische Schutz des guten Landwirtschaftslandes ge-
mafB dem Planungs- und Baugesetz (PBG) eine kan-
tonale Aufgabe ist.

Das von der Schweizerischen Vereinigung Industrie
und Landwirtschaft (SVIL) in Ausfithrung befindli-
che Beispiel zeigt aber auch, daB fiir die Einleitung
eines solchen Verfahrens aus finanziellen Griinden
auch im Hinblick auf die Realisierung der Landum-
legung von Anfang an die Begleitung durch eine
kantonale Instanz sehr vorteilhaft ist. Da vor allem
die Anliegen der Kulturlanderhaltung im Vorder-
grund stehen, bietet sich das Meliorations- und Ver-
messungsamt an, welches ohnehin fiir die Beglei-
tung von Landumlegungen nach Landwirtschaftsge-
setz zustdndig ist.

Das kantonale Landwirtschaftsgesetz (LG ZH) bie-
tet eine gute Grundlage, Entflechtungsumlegungen
im Bereich der Bauzonengrenze zugunsten des Kul-
turlandschutzes durchzufiithren, da meist mit einer
solchen Neuordnung das landwirtschaftliche
Grundeigentum teils verbessert, teils neu erschlos-
sen werden muBl. Beziiglich der Eigentimer, die
kurzfristig ein Bauvorhaben verwirklichen wollen,
ermoglicht die vorausgegangene Entflechtungsum-
legung, daB weitere BaulanderschlieBungen und
Quartierplanungen nicht durch Eigentiimer, die ihr
Land noch nicht iiberbauen wollen, blockiert wer-
den. Die Interessenentflechtung zwischen Bauzone
und Landwirtschaftszone verbessert die Verfugbar-
machung von Bauland in vorteilhafter Kombination
mit dem Anliegen der Kulturlanderhaltung.

II1. Beispiel einer Entflechtungsumlegung

Auf der Basis der im vorhergehenden Abschnitt er-
lauterten Rechtsgrundlagen wurde die nachfolgend
dargestellte Entflechtungsumlegung bis zur Aufla-
gereife bearbeitet. Das Vorgehen soll am folgenden
schematisch dargestellten Ablauf veranschaulicht
werden.
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IV, Kulturlandschutz und Dorferneuerung

Bisher haben wir eigentlich nur das technische In-
strumentarium und einen beschrinkten Anwen-
dungsbereich dargestellt. Das Thema der Nutzungs-
entflechtung 1aBt sich aber auf das ganze Thema der
Dorfentwicklung ausweiten. Unsere schnellwach-
senden periurbanen Siedlungsgebiete des landli-
chen Raumes verbrauchen pro Einwohner am mei-
sten Kulturland. Wir miissen Boden sparsam ver-
wenden. Die Dynamik des Bauzonenverbrauches in
Gebieten mit einem weiten ErschlieBungsnetz, das
praktisch die Riickzonung der heute als zu grof3 an-
erkannten Bauzonen erschwert, kann durch ver-
mehrte Interessenentflechtung stark reduziert wer-
den. Wir miissen in Zukunft vermehrt darauf reagie-
ren, daf} der ideale Standort fiir ein Gebidude nur
selten mit der Lage des ererbten Bodens tiberein-
stimmt. Die Lage eines bestimmten ererbten oder
erworbenen Stiickes Land im eingezonten Bereich
einer groBeren Bauzone entspricht nicht in jedem
Fall dem dorfbaulich wiinschenswerten Standort
einer weiteren organischen Dorfentwicklung. Wir
miissen allméihlich dahin wirken, dem Postulat auch
harmonischer Dorf- und Siedlungsentwicklungen
wieder als ganzheitliches Ziel unserer Umweltge-
staltung zum Durchbruch zu verhelfen.

Wenn das «Restdenken» nicht mehr gelten soll,
heilt dies auch fiir den Grundeigentiimer, daB er
sich nicht nur auf seine abstrakte Berechtigung als
souverdner Eigentiimer beschrinken kann, in der
Meinung, der Bezug seines Gebaudes zum Dorfgan-
zen gehe ihn nichts an. Wir leiden nicht nur unter
sinnloser Bodenverschwendung, sondern auch un-
ter der Beziehungslosigkeit neuerer Baugebiete.
Hier liegt der Kernpunkt, warum weder gelungene
Riickzonungen in Gang kommen wollen noch neue

wiirdige Siedlungsgebiete entstehen konnen, die es
mit der Architektur des europdischen Dorf- und
Stddtebaus fritherer Jahrhunderte aufnehmen kén-
nen.

Unsere Bodenverschwendung und unsere diirftige
Qualitdt der Siedlungsentwicklung hidngen eng zu-
sammen. Der Stadtzerfall ist eine weitere Ursache
des krebsartigen Siedlungswachtums. Baulich sorg-
faltig einstudierte Losungen brauchen Zeit, und
Zeit kostet Geld.

Ein nachhaltiger Beitrag zur Erhaltung unseres Kul-
turlandes und fiir einen sparsamen Bodenverbrauch
wird jedoch erst dann auf breiter Ebene sichtbar
werden, wenn wir Mittel und Wege gefunden haben,
Stadt- und Dorfzerfall aufzuhalten. Vermutlich k6n-
nen wir zur Interessenentflechtung Kenntnisse, die
wir nun im Bereich der zu grofSen Bauzonen gewin-
nen, in Zukunft auch im engeren Siedlungsgebiet
von Dorf und Stadt vermehrt anwenden.

Literatur

BIERI H. (1981): Grundeigentum und Raumplanung, Land-
wirtschaftsbetriebe in der Bauzone. In: NZ2Z, 7. Okt., S. 35.
BIERI H. (1984): Die Kulturlandsicherung durch Gemeinden
und Kantone. SVIL-Geschaftsbericht, S. 15ff.

BIERI H. (1984): Zonenkonformitat von landwirtschaftlichen
Betriebs- und Wohnbauten. In: Raumplanung, Info. Heft des
Bundesamtes fir Raumplanung, Nr. 2, S. 5ff.

BIERI H. (1985): Der Siedlungsbau verdrangt die Landwirt-
schaft. In: Heimatschutz, Nr. 1, 8ff.

Bodenkundliche Gesellschaft der Schweiz (Hrsg.) (1985):
Beurteilung und Schutz der Boden, Dokument 2.

GREIF F. (1981): Landwirtschaft und Regionalpolitik in peri-
urbanen Gebieten. Schriftenreihe Nr. 36, Agrarwirtschaftli-
ches Institut Wien.

75



	Schutz landwirtschaftlicher Böden und bäuerlicher Betriebsstandorte im Dorf und im Agglomerationsbereich : Potentiale - Strukturen - Anwendungsbeispiele

